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Amtlicher Teil

Verwaltungsbereich	erfüllende	Gemeinde

Schadstoffkleinmengensammlung
Die Schadstoffkleinmengensammlung durch die 
Firma REMONDIS Industrieservice GmbH u. Co. KG 
findet wie folgt statt:
Mittwoch, 15.06.2022
10:00 – 10:30 Uhr Saara, Saara Nr. 4� 

Parkplatz-Gemeindeverwaltung
11:40 – 1�:10 Uhr Nobitz, Parkplatz Marktkauf
Montag, 20.06.2022
10:00 – 10:30 Uhr Ehrenhain, Kurt-Pester-Platz
1�:00 – 1�:30 Uhr Ziegelheim, A.-Bebel-Straße 

Busplatz Abzweig Engersdorf
13:15 – 13:45 Uhr Göpfersdorf, Dorfstraße 16 

Bushaltestelle
14:15 – 14:45 Uhr Flemmingen, Bushaltestelle
15:15 – 15:45 Uhr Frohnsdorf, Dorfstraße 

am Gasthof
Donnerstag, 23.06.2022
1�:30 – 13:00 Uhr Burkersdorf, Dorfplatz
Freitag, 24.06.2022
1�:30 – 13:00 Uhr Podelwitz 

Parkplatz Vereinshaus (Nr. 1�)
13:50 – 14:�0 Uhr Taupadel 

Dorfplatz (ehem. Bäckerei)
14:40 – 15:10 Uhr Zehma, Containerstandort 

(hinter Gartencenter)
Jeder Haushalt des Landkreises Altenburger Land 
hat die Möglichkeit, am jeweiligen Standplatz seinen 
Sonderabfall zum Schadstoffmobil zu bringen und 
damit umweltfreundlich entsorgen zu lassen.
Es können abgegeben werden:
Farben, Lacke (nicht ausgehärtet), Holzschutzmittel, 
Abbeizer, Kitte, öl- und fetthaltige Abfälle (Ölfilter, 
Schmierfette, verölte Putzlappen), Lösungsmittel-
gemische (Verdünnung, Benzin, Spiritus), Pestizide, 
Chemikalien, Bleiakkus, Quecksilber- und Trocken-
batterien, Spraydosen (außer mit Grünem Punkt), 
Leuchtstoffröhren.
Die Sammlung wird ausschließlich für die Entsorgung 
in haushaltüblichen Mengen durchgeführt.
Zur Gewährung einer reibungslosen Abnahme sollten 
die Sonderabfälle sortiert und in dicht verschlos-
senen Gefäßen zu den Sammelplätzen gebracht und 
aus Sicherheitsgründen dem beauftragten Mitarbei-
ter der Entsorgungsfirma REMONDIS Industrieservice 
GmbH u. Co. KG persönlich übergeben werden. 

Das unbeaufsichtigte Abstellen von Schadstoffen auf 
dem Standplatz ist nicht statthaft. Verstöße dagegen 
werden als Ordnungswidrigkeit geahndet.
i. A. Gerth, Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/
Kreisstraßenmeisterei Landratsamt Altenburger Land

Grundsteuerreform
In den letzten Tagen sind vermehrt Anfragen in der 
Gemeindeverwaltung eingegangen, die sich auf die 
kürzlich von den Finanzämtern versendeten Schrift-
stücke zur Grundsteuerreform beziehen. Hierzu 
hat das Thüringer Finanzministerium nachfolgend 
abgedruckte Pressemitteilung herausgegeben. Es 
wird gebeten, sich mit Anfragen direkt an die im 
Anschreiben angegebene Hotline zu wenden.
i. A. Werner, Kämmerin
Pressemitteilung des Thüringer Finanzministeriums
Das Bundesverfassungsgericht hat im April �018 
entschieden, dass die Bewertung von Grundstü-
cken mit dem Einheitswert gegen das Grundge-
setz verstößt und eine gesetzliche Neuregelung 
gefordert. Die Einheitswerte stammen aus dem 
Jahr 1935 (in den neuen Bundesländern) bzw. aus 
dem Jahr 1964 (in den alten Bundesländern). Die 
tatsächliche Wertentwicklung des Grundbesitzes 
wird durch diese alten Werte nicht widergespiegelt 
und gleichartiger Grundbesitz wird unterschiedlich 
behandelt.
Auf Grund der Reform ist jeder, der am 01.01.�0�� 
Eigentümer von Grundbesitz war, verpflichtet, bis 
zum 31.10.�0�� eine Erklärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwertes beim zuständigen Finanzamt 
einzureichen. Dies gilt auch, wenn der Grundbesitz 
nach dem 01.01.�0�� verkauft wurde oder wenn 
dieser vermietet oder verpachtet ist und tatsächlich 
von jemand anderem genutzt wird. Mit Ausnahme 
von sog. Erbbaurechtsfällen ist immer der Eigentü-
mer des Grund und Bodens zur Abgabe der Erklä-
rung verpflichtet.
Weitere Informationen finden sind auf der Inter-
netseite des Thüringer Finanzministeriums unter: 
grundsteuer.thueringen.de abrufbar. Darüber hinaus 
erhielten alle Eigentümer von Grundbesitz in Thürin-
gen bis Ende Mai ein Informationsschreiben von der 
Finanzverwaltung.
Allgemeine Fragen zur Grundsteuerreform können 
von Montag bis Freitag ab 08:00 Uhr an die landes-
weite Telefonhotline zur Grundsteuerreform unter 
0361 573611800 gerichtet werden.
Thüringer Finanzministerium
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Gemeinde	Nobitz

Einwohnerversammlung
Die Gemeinde Nobitz führt nachfolgende Einwoh-
nerversammlungen durch
Dienstag, 07.06.2022
19:00 Uhr Feuerwehr-Vereinshaus Klausa 

Am Leinawald 11 b
 Einzugsbereich:
 Klausa, Garbus, Hauersdorf
Donnerstag, 09.06.2022
19:00 Uhr Mehrzweckhalle Nobitz 

Kotteritzer Straße 18 a
 Einzugsbereich:
 Nobitz, Oberleupten, Niederleupten  

Kotteritz, Münsa, Wilchwitz, Kraschwitz
Dienstag, 21.06.2022
19:00 Uhr Gemeindezentrum Flemmingen 

Jückelberger Straße 9
 Einzugsbereich:
 Wolperndorf, Jückelberg, Flemmingen
Dienstag, 28.06.2022
19:00 Uhr in der Agromil Agrar GmbH Mockern 

Zschechwitzer Straße 47
 Einzugsbereich:
 Mockern, Gardschütz, Kaimnitz, Löpitz 

Burkersdorf, Gleina

Einladung
Hauptausschuss

Die nächste Sitzung des Hauptausschusses der Ge-
meinde Nobitz findet am Dienstag, dem 14. Juni 2022,  
im Gemeindesaal der Gemeindeverwaltung Nobitz, 
Haus 1, Bachstraße 1, 04603 Nobitz, statt. Beginn 
ist 18:00 Uhr.

Bau- und Umweltausschuss
Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltaus-
schusses der Gemeinde Nobitz findet am Donners-
tag, dem 16. Juni 2022, im Sitzungssaal, Haus �, 
Saara 4� 04603 Nobitz, statt. Beginn ist 19:00 Uhr. 
Dazu lade ich Sie recht herzlich ein.
Die Tagesordnungen und die zu den Sitzungen gel-
tenden Infektionsschutzmaßnahmen entnehmen Sie 
bitte den Aushängen in den Schaukästen vor den 
Verwaltungsgebäuden (Bachstraße 1 und Saara 4�) 
und der Wieratalhalle in Ziegelheim (August-Bebel-
Straße 3� a) oder der Internetseite der Gemeinde 
Nobitz: www.nobitz.de.
Läbe, Bürgermeister

Umrüstung Straßenbeleuchtung  
in den Ortsteilen Bornshain und Taupadel

Austausch der Leuchtmittel durch LED
Im Juni/Juli diesen Jahres werden in zwei weiteren 
Ortsteilen des Gemeindegebietes zur energetischen 
Modernisierung der Straßenbeleuchtung die vor-
handenen NAV-Leuchtmittel durch LED-Einschraub-
module ausgetauscht.
Nach Einholung von drei Vergleichsangeboten er-
folgte die Auftragsvergabe an den günstigsten Bie-
ter, die Firma KADUR Elektrotechnik aus Schmölln.
Speziell bei technisch intakten Leuchten stellt der 
Ersatz des ineffizienten Bestandsleuchtmittels durch 
LED für die Gemeinde eine kostengünstige Möglich-
keit dar, den Energieverbrauch um bis zu 60 Prozent 
zu senken und damit erhebliche Ausgaben einzuspa-
ren. Die Investitionskosten in Höhe von ca. 7.000 
Euro werden über Zuweisungen des Freistaates Thü-
ringen für Investitionen im kommunalen Klimaschutz 
finanziert.
i. A. Bräuninger, Leiterin Bauverwaltung

Donnerstag, 30.06.2022
19:00 Uhr Vereinshaus „Fuchs“ Ehrenhain 

Mittelweg 15
 Einzugsbereich:
 Ehrenhain, Nirkendorf, Oberarnsdorf 

Dippelsdorf, Priefel
Donnerstag, 07.07.2022
19:00 Uhr Vereinsraum Saara, Saara 4�
 Einzugsbereich:
 Maltis, Zürchau, Saara, Lehndorf 

Heiligenleichnam, Selleris, Zehma
Dienstag, 12.07.2022
19:00 Uhr Wieratalhalle Ziegelheim
 August-Bebel-Straße 3� d
 Einzugsbereich:
 Ziegelheim, Engertsdorf, Gähsnitz  

Niederarnsdorf, Frohnsdorf
Alle interessierten Bürger sind hiermit recht herzlich 
eingeladen. Die zu besprechenden Themen sind unter 
www.nobitz.de bekanntgegeben. Sollen auf Wunsch 
der Bevölkerung weitere Themen angesprochen 
werden, die einer Vorbereitung bedürfen, wird um 
eine rechtzeitige Information, bitte bis spätestens 
eine Woche vor Versammlungstermin, per E-Mail an 
graichen@nobitz.de oder unter Tel.: 03447 3108-17 
gebeten.
Läbe, Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Göpfersdorf, Land-
kreis Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund der §§ 19, 55, 56 und 57 der Thüringer 
Kommunalordnung erlässt die Gemeinde Göpfers-
dorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr �0�� wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 474.670 €

und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 200.040 €

§ 2
Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. für Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A) auf �71 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 389 v. H.
�. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird festgesetzt auf: 60.000 €

§ 6
Die Erheblichkeitsgrenze gemäß des § 58 ThürKO 
wird auf 3.500 € und gemäß der §§ 60 ThürKO und 
§ 34 ThürGemHV auf 35.000 € festgesetzt.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.�0�� in 
Kraft.
Göpfersdorf, den 17.05.�0��

Börngen, Bürgermeister
Beschluss- und Genehmigungsvermerk

Mit Beschluss Nr. GR 3�/5/��/7 und GR 3�/6/��/8 
vom 13.04.�0�� hat der Gemeinderat Göpfersdorf 
die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit sei-
nen Anlagen für das Haushaltsjahr �0�� sowie den Fi-
nanzplan �0�1 bis �0�5 beschlossen. Das Landratsamt 
Altenburger Land hat mit Schreiben vom 11.05.�0�� 
eine rechtsaufsichtliche Würdigung erteilt.

Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit seinen 
Anlagen für das Haushaltsjahr �0�� und der Finanz-
plan �0�1 bis �0�5 liegen in der Zeit vom 07.06.2022 
bis zum 21.06.2022 zu den jeweiligen Dienstzeiten 
in der Gemeindeverwaltung Nobitz, Haus �, Saara, 
Saara 4�, 04603 Nobitz, öffentlich aus. Um Termin-
absprache wird gebeten.

Gemeinde	Göpfersdorf

Öffentliche Bekanntmachung
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Nobitz hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 
1�.05.�0�� nachfolgende Beschlüsse gefasst, wel-
che hiermit bekannt gegeben werden.
Beschluss-Nr.: BUA 19/4/22/3
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde No-
bitz bestätigt das Protokoll der öffentlichen Sitzung 
vom 13.01.�0��.
Beschluss-Nr.: BUA 19/5/22/4
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde No-
bitz erteilt das gemeindliche Einvernehmen nach  
§ 36 Abs. 1 BauGB zum Antrag auf Genehmigung 
nach § 4 BImSchG – Errichtung und Betrieb einer 
Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefähr-
lichen Abfällen und einer Anlage zur Behandlung von 
nicht gefährlichen Abfällen – Gleisschotteraufberei-
tungsanlage in Nobitz, Industriegelände, 04603 No-
bitz, Gemarkung Nobitz, Flur 6, Flurstücke 354/�0,  
(AZ-LRA: 44/001/��-G; AZ.Gem.: 63�.�1-B �1/�0��)
Läbe, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Nobitz hat in seiner 
öffentlichen Sitzung vom 19.05.�0�� nachfolgende 
Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben 
werden.
Beschluss-Nr.: GR 38/4/22/29
Der Gemeinderat der Gemeinde Nobitz genehmigt 
das Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom �8.04.�0��.
Beschluss-Nr.: GR 38/6/22/30
Der Gemeinderat der Gemeinde Nobitz beschließt 
die Beschaffung von 3� Lungenautomaten, 64 Atem-
schutzmasken sowie 5 Adaptersets zur Verwendung 
der Atemschutzmasken zu einem Gesamtpreis von 
30.566,10 Euro.
Läbe, Bürgermeister
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Ende Amtlicher Teil

Verwaltungsbereich	erfüllende	Gemeinde

Veranstaltungen/Hinweise

Wann? Was/Wer/Wo? Infos

11. – 1�.06. ��. Flugplatzfest, Göpfersdorf Titel

11.06. Frauenfrühstück, Garbisdorf S. 12

1�.06. Konzert Kulturhof Kleinmecka S. 9

18.06. 3. Oldtimertreffen auf  
Illo ś Kulturhof, Garbus

LK 10/��

18.06. Kinderfest auf Bauchs Hof,  
Ehrenhain

S. 12

�5. – �6.06. Volksfest, Wilchwitz LK 08/��

�5. – �6.06. Vogelschießen, Garbisdorf im nä. LK

03.07. Sommerfest der Flugwelt

Nähere Informationen und weitere Veranstal-
tungen finden Sie auf der Internetseite der Ge-
meinde Nobitz (www.nobitz.de).

Nichtamtlicher Teil

Einwohnerversammlung
Am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, um 19:00 Uhr, 
findet im Kulturgut Quellenhof, Garbisdorf 6, 04618 
Göpfersdorf, eine Einwohnerversammlung (Ein-
zugsbereich: Göpfersdorf, Garbisdorf) statt. Alle 
interessierten Bürger sind hiermit recht herzlich 
eingeladen. 
Ein wesentliches Thema wird die anstehende Sanie-
rung von häuslichen Kleinkläranlagen sein, die bis 
31. Dezember �0�6 abgeschlossen sein muss. Wei-
tere Themen sind Informationen zum Breitband-
ausbau in Garbisdorf sowie zu Investitionen in den 
Straßenbau.
Sollen auf Wunsch der Bevölkerung weitere Themen 
angesprochen werden, die einer Vorbereitung be-
dürfen, wird um eine rechtzeitige Information, bitte 
bis spätestens eine Woche vor Versammlungster-
min, per E-Mail an graichen@nobitz.de oder unter 
Tel.: 03447 3108-17 gebeten.
Börngen, Bürgermeister

Hinweise zur Bekanntmachung der Satzungen  
laut § 21 Abs. 4 ThürKO

Verstöße gegen die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften, die nicht die Ausfertigungen und 
diese Bekanntmachungen betreffen, können ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. 
Sie sind schriftlich und unter Angabe der Gründe 
geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht 
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach diesen 
Bekanntmachungen geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

9-Euro-Ticket ab Juni 2022 
deutschlandweit für den Nahverkehr nutzbar

Der Bund hat beschlossen, für drei Monate ein 
Nahverkehrsticket für 9,- Euro je Kalendermonat 
einzuführen. Das 9-Euro-Ticket soll im Nahverkehr 
deutschlandweit vom 1. Juni bis zum 31. August 
�0�� gelten. 
Hintergrund des zeitlich befristeten Angebotes ist 
es, alle Bürgerinnen und Bürger bundesweit von 
den aktuell hohen Energie- und Tankkosten zu ent-
lasten und Mobilitätsmöglichkeiten erlebbar zu 
machen.

Zu kaufen ist das Ticket:
- in den Standkassen der THÜSAC: Altenburg, Thea-

terplatz; Altenburg, Busbahnhof; Borna, Busbahn-
hof

- in den Bussen der THÜSAC
- in der App MOOVME
- in einer bundesweiten App, die in den App Stores 

und unter ticket.besserweiter.de zur Verfügung ge-
stellt wird

Gültigkeit des Tickets
Das Ticket gilt erst ab dem 1. Juni �0�� als gültiger 
Fahrschein. Es kann deutschlandweit für Fahrten im 
öffentlichen Personennahverkehr genutzt werden. 
Ausgeschlossen sind die Verkehrsmittel des Fern-
verkehrs, wie ICE, IC und EC sowie Flixtrain oder 
Flixbus.
Alle Informationen zum 9-Euro-Ticket sind für Inte-
ressenten und Abonnenten unter www.thuesac.de  
abrufbar oder am THÜSAC-Servicetelefon unter 
03447 850613.
Thomas Hermsdorf,  
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit  
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Redaktionsschluss für den nächsten Landkurier 
ist am Mittwoch, dem 8. Juni 2022.
Erscheinungstag ist Samstag, 18. Juni �0��.

Redaktion/Anzeigenannahme: Diana Rümmler,  
Tel.: 03447 3108-55 oder Fax: 03447 3108-�9
landkurier@nobitz.de
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Betreut wird die 
Schiedsstelle vom 
Wilchwitzer Marco 
Frille und seiner 
Stellvertreterin Inge 
Weigelt aus Lgl.-Nie-
derhain. Beide haben 
aufgrund ihrer Tätig-
keit bei der Bundes-
polizei und in der 

Justiz viel Erfahrung auf dem Gebiet des Schlichtens. 
Marco Frille weiß, dass „einfach mal reden“ bereits 
viel Unmut aus der Welt schaffen kann: „Persönliche 
Kommunikation ist das A und O und oft hat sich über 
Jahre Ärger angestaut, ohne dass man sich gemein-
sam an einen Tisch gesetzt und geredet hat. Ich habe 
in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Frau Wei-
gelt als Mediator mehrere Bürger-Streitigkeiten vor 
einem Klageverfahren durch die Schlichtung beenden 
können. Für die Bürger hat dieses Schlichtungsverfah-
ren viele Vorteile. Zum Beispiel die Möglichkeit, selbst 
mitzuwirken und den Ausgang mitzuentscheiden, 
ohne fremdbestimmt von einem Gericht verurteilt zu 
werden. Auch die niedrigen Kosten sind ein weiterer 
Grund für diese Form der Einigung. Das Verfahren 
geht zudem viel schneller und die Parteien sind auch 
zufriedener, da es durch den geschlossenen Vergleich 
keine Gewinner oder Verlierer gibt.“
Marco Frille und Inge Weigelt üben den Dienst eh-
renamtlich in ihrer Freizeit aus und tragen mit viel 
persönlichem Einsatz dazu bei, dass die Gemeinde 
ein wenig friedvoller wird. Die Anrufung der Schieds-
stelle ist freiwillig, es ist eine bürgernahe Institution, 
die unabhängig von der Gemeindeverwaltung ist.
Das Ziel des Schlichtungsverfahrens ist ein von den 
Parteien geschlossener Schlichtungsvergleich. Aus 
diesem Vergleich kann dann eine Zwangsvollstre-
ckung wie aus einem gerichtlichen Vergleich stattfin-
den. „Unsere Aufgabe ist die gütliche Erledigung von 
bürgerlichen Rechtsangelegenheiten, insbesondere 
Nachbarschaftsstreitigkeiten entsprechend dem 
Thüringer Nachbarrechtsgesetz, und die Durchfüh-
rung von Sühneverfahren aufgrund von Privatklage-
delikten. 
Eine Entscheidung über geltend gemachte Ansprü-
che gehört nicht zu unserem Aufgabenbereich, das 
ist den Gerichten vorbehalten. Eine Rechtsberatung 
wird von uns auch nicht durchgeführt, diese ist den 
rechtsberatenden Berufen zugewiesen“, erläutert 
Marco Frille die Aufgaben und Themenbereiche der 
Schiedsstelle.

Neue Ansprechpartnerin in der  
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppe

Katrin Meißner ist seit Januar �0�� neue Ansprech-
partnerin in der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
im Landkreis Altenburger Land. Die studierte Sozi-
alpädagogin, die in der Kreisverwaltung zuletzt im 
Fachdienst Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung 
tätig war, unterstützt in dieser Funktion Menschen, 
die Interesse an einer Selbsthilfegruppe haben. 
Die Kontaktstelle ist zentraler Anlauf- und Orien-
tierungspunkt für Informationen zu bestehenden 
Selbsthilfegruppen in der Region und berät bezie-
hungsweise unterstützt Betroffene und deren Ange-
hörige. Sie hilft bei der Neugründung und Begleitung 
von Selbsthilfegruppen, informiert über Möglich-
keiten der finanziellen Förderung, unterstützt bei 
der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und bie-
tet organisatorische Unterstützung. 
Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen bietet ver-
trauliche Beratungen bei individuellen Anfragen und 
Problemen an.
Zu erreichen ist die Kontaktstelle nach telefo-
nischer Absprache in der barrierefreien Außenstelle 
Schmölln.
Kontakt:
Landratsamt Altenburger Land
Selbsthilfegruppen-Kontaktstelle
Katrin Meißner
Amtsplatz 8, 046�6 Schmölln
Telefon: 03447 586-443
E-Mail: katrin.meissner@altenburgerland.de
i. A. Jörg Reuter,  
Öffentlichkeitsarbeit Landratsamt Altenburger Land

Die Schiedsstelle stellt sich vor:
Lieber selbst schlichten statt richten lassen

Ein falsches Wort, eine falsche Tat und schon ist Är-
ger zwischen zwei Parteien vorprogrammiert. Um ei-
nige Bürger-Streitigkeiten zu schlichten, gibt es eine 
Schiedsstelle. Diese ist für die Bürger der Gemein-
den Nobitz, Göpfersdorf und Langenleuba-Nieder-
hain zuständig. Grundlage ist das Thüringer Gesetz 
über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Thürin-
ger Schiedsstellengesetz – ThürSchStG), welches im 
Januar 1997 in Kraft getreten ist. 
Den Bürgern wird dabei der oft langwierige, ner-
venaufreibende und kostspielige Weg über einen 
Gerichtsstreit erspart, indem bereits vor Klage ein 
Schlichtungsvergleich stattfinden kann. 
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Abschriften von Protokollen und Bescheinigungen) 
sowie anderer notwendiger Auslagen in tatsäch-
licher Höhe. Dennoch ist ein Schiedsverfahren we-
sentlich kostengünstiger als ein gerichtlicher Rechts-
streit.
Wer ein Anliegen oder bereits einen Streit mit einem 
Bürger hat, kann sich jederzeit, bevorzugt telefo-
nisch, direkt an Marco Frille oder Inge Weigelt wen-
den. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass die Ge-
meindeverwaltung das Anliegen an die Schiedsstelle 
weiterleitet, die dann zeitnah Kontakt aufnimmt. 
Kontaktdaten
Schiedsmann Marco Frille, Wilchwitz
Telefon: 0171 3619536 
Stellvertreterin Inge Weigelt
Telefon: 0151 1��4995�
E-Mail: schiedsstelle@nobitz.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
i. A. Rümmler, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde	Nobitz

Die Schiedsstelle wird tätig bei:
- Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsan-

gelegenheiten wegen privatrechtlicher Ansprüche 
auf Antrag einer Partei und

- Schlichtungsverfahren in Strafsachen durch ein 
Sühneverfahren vor Erhebung der Privatklage auf 
Antrag einer durch eine bestimmte Straftat ge-
schädigten Person (sog. Privatklagedelikt).

Was sind bürgerliche Rechtsstreitigkeiten (Zivil- und 
Nachbarrecht)?
- vermögensrechtliche Ansprüche (Streitwert bis 

600,- Euro)
- Verletzung der persönlichen Ehre (soweit nicht in 

Presse und Rundfunk/Fernsehen begangen)
Einwirkungen auf das Nachbargrundstück und Strei-
tigkeiten wegen
- Überwuchs
- Hinüberfall
- Grenzbaum
- Grenzabstände von Pflanzen
Privatklagedelikte
- Hausfriedensbruch
- Körperverletzung
- Bedrohung
- Sachbeschädigung
- Beleidigung
- Verletzung des Briefgeheimnisses
Die Schiedsstelle wird nicht tätig u. a. bei:
- Arbeitsrechtstreitigkeiten
- Verletzung der persönlichen Ehre durch Presse, 

Rundfunk/Fernsehen
- Rechtsstreitigkeiten, bei denen der Staat beteiligt ist
Vom Ablauf her ist das Schiedsverfahren denkbar 
einfach. Nach der Kontaktaufnahme und einem 
persönlichen Gespräch mit Marco Frille oder Inge 
Weigelt wird ein Antrag vom Antragsteller an die 
zweite Partei persönlich ausgehändigt, woraufhin 
gemeinsam ein Termin für ein Gespräch zwischen 
den Streitparteien und der Schiedsperson verein-
bart wird. Zum Termin wird ein schriftliches Proto-
koll, bestenfalls mit Schlichtungsvergleich, erstellt. 
Sollte der Streit nicht beim ersten Gespräch beige-
legt werden können, sind weitere Termine möglich. 
Die Schiedsstelle erhebt für ihre Tätigkeit Kosten 
(Gebühren und Auslagen) nach dem ThürSchStG.
Die Gebühr für ein Schlichtungsverfahren kann 
bis zu 50,- Euro betragen zuzüglich der Ausla-
gen (Schreibauslagen für Antrag, Ausfertigungen,  

Letzte Chance  
zur Teilnahme am Fotowettbewerb!

Seit einigen Wochen läuft der Fotowettbewerb der 
Gemeinde Nobitz „Nobitz blüht auf“. 14 tolle Motive 
wurden bereits eingesendet und zieren die Bilderga-
lerie auf der Gemeindewebseite www.nobitz.de. ►
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Die Registrierung für Arbeitgeber läuft mit der Ab-
frage von Firmeninfos, Standort und Kontaktdaten, 
der gesuchten Berufsgruppe sowie Führerschein-
pflicht und Sprachkenntnissen ähnlich ab. Die Ein-
tragenden willigen in die Speicherung, Verarbeitung 
und Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten 
ausschließlich zum Zweck der Kontaktherstellung mit 
Unternehmen bzw. Arbeitskräften ein. Wenn sich 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber registriert haben, 
gelangen ihre Daten automatisch in ein Customer-
Relationship-Management-System (CRM-System), 
was die bereitgestellten Daten datenschutzkonform 
sammelt und speichert. Dieses wird über die Soft-
warefirma TecArt bereitgestellt, die Wirtschaftsför-
derung verwaltet die Daten und stellt Kontakte zwi-
schen passenden Profilen her. Ein Rechtsanspruch 
auf einen Arbeitsplatz bzw. die Vermittlung von die-
sem besteht aber nicht.
Das Portal wurde innerhalb kürzester Zeit realisiert 
und wird auch vom Nobitzer Bürgermeister Hendrik 
Läbe unterstützt: „Aktuell erfasst noch niemand die 
Ausbildung und Fähigkeiten der Kriegsflüchtlinge 
aus der Ukraine. Das Portal ALTENBURG.digital ist ja 
bereits mit seinen 110 Einträgen zu einem beacht-
lichen Portal für regionale Firmen angewachsen und 
auch nachweislich eine gut besuchte Hilfsplattform. 
Dazu kommt außerdem, dass ich immer gern Pro-
jekte und Menschen unterstütze, die die Gemeinde 
Nobitz voranbringen. Manchmal muss man ein-
fach auch mutig neue digitale Wege gehen und das 
Zepter in die Hand nehmen. Das hat die Gemeinde 
Nobitz als Schirmherr für das Jobportal getan. Wir 
setzen große Hoffnungen in dieses neu entstandene 
Netzwerk und die optimale Besetzung von freien 
Arbeitsplätzen, ganz im Sinne der regionalen Wirt-
schaftsförderung.“
i. A. Rümmler, Öffentlichkeitsarbeit

Neues Job-Portal auf ALTENBURG.digital 
verbindet regionale Anbieter und Suchende
Fachkräftemangel ist und bleibt ein aktuelles Thema. 
Viele Unternehmen sind auf der Suche nach geeig-
netem Personal und nutzen vermehrt digitale Mög-
lichkeiten zur Bewerbung von Angeboten und Suche 
nach freien Fachkräften bzw. der Abwerbung dieser 
über Headhunter. Mit dem neuen Portal, welches 
vom Nobitzer Wirtschaftsförderer Torsten Fröhlich 
ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Erfurter 
Firma TecArt realisiert wurde, gibt es ab sofort eine 
neue Chance für Jobanbieter und -suchende. 
Das Prinzip ist simpel und vielver-
sprechend. Auf der Seite https://
altenburg.digital/jobs/ können 
sich Arbeitsuchende und Arbeit-
geber kostenlos und unverbindlich 
registrieren. Das Angebot richtet 
sich auch an ukrainische Flüchtlinge, die dem Fach-
kräftemangel mit entgegenwirken können. 
Bei der Registrierung der Arbeitnehmer werden 
Personen- und Kontaktdaten sowie Informationen 
zu Kenntnissen und bisherigen Tätigkeiten sowie all-
gemeine Informationen zur Führerscheinklasse und 
vorhandenem PKW abgefragt. 

Gerade jetzt ist die perfekte Zeit, blühende Bäume, 
Büsche und Gärten fotografisch einzufangen. Auch 
Handyaufnahmen sind möglich, denn manchmal ist 
das Motiv an sich, der Blickwinkel oder auch einfach 
die Bildstimmung für ein Gewinnerfoto ausschlag-
gebend. 
Wir freuen uns über weitere Einsendungen und die 
Ziehung der Gewinner. Diese erwarten unter an-
derem schöne Präsentkörbe als Hauptgewinn. Des 
Weiteren wird das Gewinnermotiv mit Urheberan-
gabe einen Titel des Landkuriers �0�� zieren, der 
als gedruckte Auflage an über 4.000 Haushalte der 
Gemeinde Nobitz und Göpfersdorf verteilt und auch 
im digitalen Landkurier-Archiv auf www.nobitz.de 
hinterlegt wird. 
Neben der Veröffentlichung und den Preisen wer-
den zudem die schönsten Fotomotive im Rahmen 
einer öffentlichen Ausstellung in der Gemeindever-
waltung Nobitz präsentiert.
Einsendeschluss: 15. Juni �0��
Also, mitmachen lohnt sich. Wir freuen uns über 
zahlreiche Einsendungen und Eindrücke aus unserer 
schönen Gemeinde.
Läbe, Bürgermeister

Der Förderverein Viaduktradweg  
bittet um Geldspenden

Der Ausbau des circa 14 Kilometer messenden  
Viaduktradweges auf der einstigen Bahnstrecke von 
Altenburg nach Nirkendorf befindet sich nach rund 
zehnjährigem Engagement des gleichnamigen För-
dervereines auf einer vorentscheidenden Etappe. 
Die Fertigstellung eines rund 7,5 km langen Teil-
stückes steht unmittelbar bevor.
Derzeit laufen die dafür erforderlichen Arbeiten zum 
Umbau des Nirkendorfer Viaduktes auf Hochtouren. 
Die Entwässerung wurde instandgesetzt und eine 
Bitumenfahrbahn eingebaut. 
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Bis zum Sommer wird noch das zur sicheren Über-
querung zwingend erforderliche Geländer installiert. 
Das Vorhandene erfüllt leider die Funktion der Ab-
sturzsicherung nicht mehr, da es marode und insta-
bil ist. Ende August erfolgen noch Restarbeiten, so-
dass auch die vom Fördermittelgeber gesetzte Frist 
bis September eingehalten werden kann.

Für den 3. September dieses Jahres ist deshalb ge-
plant, dieses runderneuerte Bauwerk als Wander- 
und Radwegbrücke feierlich zu übergeben. Dazu 
sollen auch die Bevölkerung, Medien sowie die 
Großsponsoren eingeladen werden. In diesem Zu-
sammenhang ist angedacht, mit den Vereinen der 
Region einen festlichen Rahmen auszugestalten, so-
dass zusammen mit dem Partner des Projektes, der 
Naturforschenden Gesellschaft Altenburg, der Via-
duktweg von Oberleupten bis Wiesebach feierlich 
eröffnet werden kann.
Allerdings ist bis dahin noch eine gewichtige Hürde 
zu überwinden, was nur mit der tatkräftigen Unter-
stützung von Spendern und Sponsoren erreicht wer-
den kann. Zwar waren die ursprünglich kalkulierten 
Kosten komplett gegenfinanziert und die notwen-
digen Eigenmittel vorhanden. Aber die allgemeine 
Lage am Beschaffungsmarkt für Baumaterialien so-
wie die Preistreiber Corona und Ukrainekrieg haben 
zu einer Erhöhung der Bausumme um circa �0.000 
Euro geführt. Einsparpotential ist jedoch nicht mehr 
vorhanden.
Um die entstandene Deckungslücke in Höhe von 
19.000 Euro zu schließen, bittet der Verein zur  
Sicherstellung der Finanzierung Unternehmen, Ins-
titutionen und Privatleute dringend um Spenden, 
damit die Brückeneröffnung in diesem insgesamt 
einzigartigen Projekt wie vorgesehen im Herbst er-
folgen kann.
Spendenkonto Viaduktradweg e. V.
Sparkasse Altenburger Land
IBAN: DE36 8305 0�00 1�00 045� 18
BIC: HELADEF1ALT
Helge Klein, Viaduktradweg e. V.

Konzert mit Robert Herrmann & friends 
– Kulturhof Kleinmecka

Sehr geehrtes Publikum des Kulturhofs Kleinmecka,
wir freuen uns auf eine ganz besondere Gelegenheit, 
Kleinmecka und das Altenburger Land bekannter zu 
machen. 
Das MDR-Fernsehen dreht am Sonntag, 12. Juni 
2022, auf dem Kulturhof Kleinmecka eine kleine 
Reportage. Zu Gast sein wird der bekannte und 
beliebte Schauspieler Wolfgang Stumph. Wir be-
richten von den Arbeiten der Rettung des denk-
malgeschützten Bauerngehöfts in Kleinmecka und 
möchten am Nachmittag mit einem kleinen Kon-
zert gern zeigen, dass die Musik in Kleinmecka Ein-
zug gehalten hat.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zu diesem 
Anlass unser Publikum sein mögen. Der Eintritt ist 
frei, um eine Spende wird gebeten.
Robert Herrmann, Pianist 
Kulturhof Kleinmecka e. V.
Telefon: 0178 715145�
E-Mail: post@kleinmecka.de

Von Kinderhand bemalte Tür  
für die Ewigkeit

Zürchauer Nachwuchs mit Farbe und Pinsel bei der 
Verschönerung des künftigen Dorfgemeinschafts-
hauses
Diesmal war es der Nachwuchs des 13�-Seelen-
Dorfes, der an das künftige Dorfgemeinschafts- und 
Vereinshaus in Zürchau Hand anlegte. Am Samstag, 
dem �1. Mai �0��, wurden sowohl ein entstehendes 
Insektenhotel, als auch eine behindertengerechte 
Tür verschönert, welche den Zugang vom Veranstal-
tungsraum zum neu erbauten Sanitärtrakt ermögli-
chen soll. ►
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Polina ist eine der neun 
kleinen Künstler, die die Tür 
für das neue Dorfgemein-
schaftshaus in Zürchau be-
malen.

Klara, Bella und Saphira  
(v. l.) bemalen das künftige 
Insektenhotel

Mit Acrylfarben in den Paletten und einer Unmenge 
Pinseln machten sich Saphira, Bella, Klara (alle 1�), 
Stella (9), Anna (7) Polina (4) und die erst dreijäh-
rigen Bruno, Alena und Emmi an ihre Werke.

Jeder durfte sich mit seinem Namen verewigen. Und 
das ist durchaus im tatsächlichen Sinne gemeint, 
denn ein Lacküberzug wird die Bilder vor dem Zahn 
der Zeit schützen. So kann auch noch in Jahrzehnten 
der Nachwuchs der jungen Maler sehen, was die 
Vorfahren geschaffen haben.
Petra Lowe (Text und Fotos)

Die Metalltür wurde zuvor weiß gestrichen, darauf 
Felder für die Malerei abgeklebt und los ging es. 
Bunte Punkte, ein Auto und ein Schloss, Wiesen mit 
Schmetterlingen und natürlich auch recht expressio-
nistische Farbspiele der Kleinsten entstanden. 

Eine Malaktion für die Zürchauer Kinder. Anna, Bruno, Emmi, 
Saphira, Stella, Bella, Klara (v. l.) und Polina mit Eifer dabei.

Hexen- und Zauberermagie in der  
Kita „Rumpelstilzchen“

Freitag, der 13. Mai �0�� – bester Termin für ein 
mystisches Hexen- und Zaubererfest. Nachdem die 
blaue Gruppe schon ihren ersten Auftritt zur Wal-
purgisnacht unter tosendem Applaus gemeistert 
hat, startete beim Sommerfest die rote Gruppe mit 
ihrem Auftritt.

Ganz tapfer stellten sich die Kleinsten dem stau-
nenden Publikum und erhielten dafür viel Beifall. 
Dann marschierte die blaue Gruppe ein, um das 
Programm abermals vorzuführen. Auch sie wurden 
mit lautem Klatschen belohnt.
Die Aufregung ging nach dem Programm weiter, 
denn die Nestschaukel wurde eingeweiht. 
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Besuch beim Bürgermeister
Im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts 
besuchten die beiden dritten Klassen der Grund-
schule Nobitz den Bürgermeister. Da der HSK-Unter-
richt gerade unter dem Thema „Unsere Gemeinde“ 
steht, eignete sich dieser Ausflug ungemein.

Als Erste nahmen die Vorschüler die Neuanschaf-
fung in Beschlag. Nun konnte das Schlemmen und 
bunte Treiben im Garten beginnen. Nach zwei Jah-
ren haben wir das Feiern noch nicht verlernt! Es war 
ein gelungenes Fest, denn aus vielen Ecken kam nur 
positives Feedback.

Die Erzieherinnen möchten sich recht herzlich bei 
allen Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetra-
gen haben, bedanken. Gemeinsam haben wir das 
toll gestemmt. Fotos: Kurier
Die großen und kleinen Hexen und Zauberer  
aus Ziegelheim

Mit informativen Gemeindebroschüren und kleinen 
Naschereien wurden wir herzlich in der Gemeinde-
verwaltung empfangen. Herr Läbe erzählte uns zu-
nächst in einem kleinen Vortrag interessante Dinge 
über die Gemeinde Nobitz. 

So erfuhren wir zum Beispiel viel über die einzelnen 
Dörfer, die Aufgaben des Bürgermeisters und auch 
der Gemeinderat wurde uns vorgestellt.

Anschließend durften die Kinder all ihre Fragen los-
werden, die Herr Läbe mit Freude beantwortete. 
So kamen wir mit dem Bürgermeister in aufschluss-
reiche Gespräche und konnten viele neue Informa-
tionen mitnehmen.

Im Anschluss wurden wir dann durch das Gemein-
dehaus geführt und konnten uns viele Ämter einmal 
genauer anschauen. ►
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Gemeinde	Göpfersdorf

Kulturgut Quellenhof
Garbisdorf 6, 04618 Göpfersdorf
www.quellen-hof.de

Veranstaltungen
Samstag, 11. Juni 2022 | ab 16:00 Uhr
Finisage zum Holzbildhauerplenair mit Livemusik 
vom Jazz Trio Weimar, Versteigerung der „Guten 
Geister“ und natürlich Speis und Trank 
Sonntag, 19. Juni 2022 | 15:00 Uhr
Das Bauernhöfekonzert – Karten sind über das The-
ater Altenburg Gera erhältlich.
Samstag, 26. Juni 2022 | 14:00 Uhr
bis Sonntag, 27. Juni 2022 | 17:00 Uhr
Garbisdorfer Vogelschießen; Der Verkauf der Schüt-
zenkarten erfolgt ab dem 18. Juni bei Frau Ariane Pet-
zold, Garbisdorf 4, zum Preis von 5,- Euro pro Karte
Samstag, 13. August 2022 | 19:30 Uhr
Lesung: „Wie die Westmusik ins Ostradio kam“,  
mit Wolfgang Martin und Manuel Schmid 
Montag, 15. August 2022 | 19:30 Uhr
Altenburger Musikfestival
Auf www.quellen-hof.de sind alle Veranstaltungen 
zu finden.
Klaus Börngen

Kirchennachrichten

Einladung zum Frauenfrühstück
Wann: Samstag, 11. Juni 2022
 08:30 – 11:30 Uhr
Wo: auf Kühns Gasthof in Garbisdorf

Referentin: Arnhild Kump, Leiterin des Ökume-
nischen Pilgerzentrums in Wien

Thema: Pilgern bewegt – Wie der Pilgervirus 
mein Leben verändert

Martina Wolfram, Ev. Kirche in Mitteldeutschland

Bürgermeisterwahl  
in Göpfersdorf

Liebe Wählerinnen und Wähler  
der Gemeinde Göpfersdorf,
am 1�. Juni �0�� findet bei uns und in einigen an-
deren Kommunen die Wahl einer Bürgermeisterin/
eines Bürgermeisters statt.
In der Gemeinde Göpfersdorf gibt es dabei erstmals 
eine Besonderheit zu beachten: Ich hatte bereits vor 
einem Jahr angekündigt, das ich im Alter von 70+ 
nicht nochmals kandidieren werde, aber gerne mei-
nen Nachfolger/meine Nachfolgerin ein paar Jahre 
unterstützen will. 
Da sich leider in der gesetzlich vorgegebenen Frist 
niemand für diese ehrenamtliche Funktion bewor-
ben hat, bleiben die Wahlzettel leer! Jeder Wahlbe-
rechtigte hat aber natürlich die Möglichkeit, EINE 
Person mit Name, Vorname und Beruf auf den Wahl-
zettel zu schreiben. 

Auch das Büro des Bürgermeisters durften wir ge-
nauer unter die Lupe nehmen. Das absolute Highlight 
war dann die Testsitzung im Bürgermeisterstuhl, 
wobei wir uns selbst einmal wie das Gemeindeober-
haupt fühlen konnten.

Wir hatten viel Spaß und bedanken uns noch einmal 
recht herzlich für diesen Besuch!
Anne Kipping, für die Grundschule Nobitz

Kinderfest in Bauchs Hof
Liebe Kinder,
wir laden euch recht herzlich zum Kinderfest am 
Samstag, 18. Juni 2022, ab 15:00 Uhr, auf Bauchs 
Hof in die Waldenburger Straße in Ehrenhain ein.
Ihr könnt selbst Butter herstellen, Pony reiten, Alpa-
kas streicheln, auf der Hüpfburg springen und vieles, 
vieles mehr.
Der „Frauentreff Ehrenhain“ sowie Familie Bauch

Sollte keine Person mehr als 50 % der abgegebenen 
Stimmen erhalten, gibt es zwischen den beiden mit 
den meisten Stimmen am �6. Juni �0�� eine Stich-
wahl. Die auf diesem Wege gewählte Person wird 
nach Feststellung des Wahlergebnisses aufgefor-
dert, zu erklären, ob die Wahl angenommen wird 
oder nicht.
Ich hoffe und wünsche, dass trotz dieser beson-
deren Umstände viele von ihrem Recht Gebrauch 
machen und eine hohe Wahlbeteiligung erreicht 
wird.
Klaus Börngen, Bürgermeister
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Radtour an der Ostseeküste – Jugendfreizeit
20. bis 26. August 2022 

Wir erkunden mit Rädern die Ostseeküste (Darß). 
Die Anreise erfolgt mit Zug bzw. Kleinbus. Wir neh-
men unsere eigenen Räder mit, übernachten auf 
Zeltplätzen und werden immer gemeinsam kochen. 
Der oder die Langsamste ist tempoangebend. Ne-
ben dem Radeln steht auf dem Plan: Baden, Spielen, 
Andachten, Stadtbummel … 

Alter: ab 14 Jahren • Kosten: �00,- Euro 
Infos und Anmeldung bei:
Susann Borowansky E-Mail: borowansky@web.de 
Andreas Gießler E-Mail: a.giessler@gmx.net
Susann Borowansky, Ev. Jugend Altenburger Land

Aus	dem	Umland

10. Löbichauer Haldenlauf
Am 18. Juni 2022, ab 08:30 Uhr, findet der 10. Lö-
bichauer Haldenlauf statt. Alle Informationen zur Ver-
anstaltung sowie der Anmeldung (bis 16. Juni �0��)  
sind unter www.haldenlauf.de zu finden.
Team Löbichauer Haldenlauf

Begegnungsstätte Langenleuba-Niederhain
Öffnungszeiten

montags ..........................................09:30 – 1�:30 Uhr
dienstags .........................................10:00 – 18:00 Uhr
mittwochs .......................................geschlossen
donnerstags....................................10:00 – 16:00 Uhr
freitags ............................................10:00 – 1�:00 Uhr

Veranstaltungsplan
Frauenfrühstück: montags, 09:30 – 1�:00 Uhr
Spielenachmittag: dienstags, 13:00 – 17:00 Uhr
 donnerstags, 1�:30 – 16:00 Uhr

Kegeln
Am 01.06., am 15.06. und am �9.06.�0�� treffen 
sich die Kegelfreunde zum Kegeln. Dafür wünsche 
ich viel Spaß und gut Holz.

Sommerfest
Sommer, Sonne, Sonnenschein – feiert mit mir in den 
Sommer hinein. Endlich ist es soweit, es gibt in diesem 
Jahr wieder ein Sommerfest in der Begegnungsstätte 
Langenleuba-Niederhain. Die Begegnungsstätte lädt 
ganz herzlich am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, 
ab 12:30 Uhr, auf die Terrasse der Begegnungsstätte 
Langenleuba-Niederhain ein. Wir wollen gemütlich le-
ckere Roster mit Salaten schlemmen, Bowle schlürfen 
und andere schöne Sachen zu uns nehmen.

Auf dem Weg zum Markenbotschafter
Touristische Anbieter sollen zu Spitzenleistungen 

für Thüringen werden
Neun touristische Einrichtungen vom Altenburger 
Land haben das Potential, sich auf den Weg zum 
Thüringer Markenbotschafter zu begeben. In einem 
gemeinsam mit der Thüringer Tourismus GmbH 
organisierten ersten Workshop kamen die Pro-
jektverantwortlichen in der vergangenen Woche 
zusammen, um sich über Qualitätskriterien, Best-
Practice-Beispiele und den Weg zum Markenbot-
schafter auszutauschen. 
Im Visier sind neben dem Residenzschloss Alten-
burg, das Lindenau-Museum Altenburg, das Thea-
ter Altenburg, die Burg Posterstein, die Flugwelt in 
Nobitz, die Kohlebahn in Meuselwitz, der Sprotte-Er-
lebnispfad, die geplante Spielewelt in Altenburg und 
die Erschließung der Naturlandschaft Neue Wildnis 
im Nordosten des Landkreises.
Markenbotschafter sind qualitativ hochwertige 
Produkte mit überregionaler Strahlkraft, die den 
Markenkern Thüringens widerspiegeln (naturver-
bunden, zugänglich, inspirierend, kulturprägend) 
und einen Reiseanlass darstellen. Durch einzigar-
tige Geschichten werden sie überregional vermark-
tet. Die Markenbotschafter sind das Gesicht Thü-
ringens im In- und Ausland und bewegen Gäste zu 
einer Reise zu den schönsten Zielen Thüringens. 
Markenbotschafter profitieren vom Marketingpaket 
der Thüringer Tourismus GmbH und verpflichten sich 
im Gegenzug bestimmte Kriterien zu erfüllen.
Der Tourismusverband Altenburger Land e. V. ist die 
zentrale Organisation für die touristische Vermark-
tung der Region Altenburger Land. Zu den Kernauf-
gaben zählen die Destinationsentwicklung, das In-
nen- und Außenmarketing, die Produktentwicklung 
sowie die Digitalisierung und Servicequalität, um das 
Altenburger Land als Reiseziel aktiv zu vermarkten 
und zu positionieren. Aktuell sind 90 Mitglieder im 
Verband organisiert.
Der Tourismusverband Altenburger Land e. V. 

Gegen 14:00 Uhr versüßt uns das „Marionettenthea-
ter Klitzeklein“ aus Engertsdorf mit einem Stück aus 
dem Altenburger Prinzenraub den Nachmittag. Mit 
Kaffee und Kuchen möchte ich mit Ihnen den Tag 
ausklingen lassen.
Die Unkosten betragen 15,- Euro. Um rechtzeitig An-
meldung unter 034497 810�9 wird gebeten.
Jacqueline Freier, Begegnungstätte Lgl.-Niederhain
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